
VII.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Sechsten Ausschusses

532

derausschuss bereits vorgelegt wurden beziehungsweise auf
seiner Tagung 2006 noch vorgelegt werden könnten;

b) die Frage der Anwendung der Bestimmungen der
Charta der Vereinten Nationen betreffend die Gewährung von
Hilfe an Drittstaaten, die von der Anwendung von Sanktionen
nach Kapitel VII der Charta betroffen sind, auch weiterhin mit
Vorrang sowie in sachlich angemessener Weise und in dem
entsprechenden Rahmen zu behandeln, auf der Grundlage aller
diesbezüglichen Berichte des Generalsekretärs36 und der zu
diesem Thema unterbreiteten Vorschläge;

c) die Frage der friedlichen Beilegung von Streitigkei-
ten zwischen Staaten auf seiner Tagesordnung zu belassen;

d) nach Bedarf die Vorschläge zu prüfen, die die Gene-
ralversammlung im Rahmen der Umsetzung der Beschlüsse
der Plenartagung auf hoher Ebene der sechzigsten Tagung der
Versammlung im September 2005 im Hinblick auf die Charta
und etwaige Änderungen derselben an ihn überweisen wird; 

e) mit Vorrang weiter Mittel und Wege zur Verbesse-
rung seiner Arbeitsmethoden und zur Verstärkung seiner Ef-
fizienz zu behandeln, mit dem Ziel, allgemein annehmbare
Maßnahmen zur künftigen Umsetzung aufzuzeigen;

4. bittet den Sonderausschuss, auf seiner Tagung 2006
weiter neue Themen zu benennen, die er im Rahmen seiner
künftigen Tätigkeit behandeln könnte, mit dem Ziel, einen
Beitrag zur Neubelebung der Tätigkeit der Vereinten Nationen
zu leisten;

5. nimmt Kenntnis von der Bereitschaft des Sonderaus-
schusses, im Rahmen seines Mandats die Hilfe zu gewähren,
die von anderen Nebenorganen der Generalversammlung im
Hinblick auf Fragen, mit denen diese befasst sind, möglicher-
weise beantragt wird;

6. ersucht den Sonderausschuss, der Generalversamm-
lung auf ihrer einundsechzigsten Tagung einen Tätigkeitsbe-
richt vorzulegen;

7. anerkennt die wichtige Rolle des Internationalen Ge-
richtshofs, des Hauptrechtsprechungsorgans der Vereinten
Nationen, bei der gerichtlichen Entscheidung von Streitigkei-
ten zwischen Staaten und den Wert seiner Arbeit sowie die
Wichtigkeit der Heranziehung des Gerichtshofs für die fried-
liche Beilegung von Streitigkeiten;

8. betont, dass es wünschenswert ist, praktische Mittel
und Wege zur Stärkung des Gerichtshofs zu finden, wobei ins-
besondere die auf Grund seines Arbeitsaufkommens entstan-
denen Bedürfnisse zu berücksichtigen sind;

9. nimmt Kenntnis von den Fortschritten bei der Erstel-
lung von Studien des Repertory of Practice of United Nations
Organs und ihrer Veröffentlichung im Internet in drei Spra-

chen sowie von den Fortschritten bei der Aktualisierung des
Repertoire of the Practice of the Security Council und der Vor-
abveröffentlichung einzelner Kapitel im Internet;

10. begrüßt die Einrichtung des Treuhandfonds zur Be-
seitigung des Rückstands bei dem Repertory of Practice of
United Nations Organs und legt den Staaten nahe, freiwillige
Beiträge an den Treuhandfonds zu entrichten und die Frage der
Finanzierung des Repertory privaten Institutionen und Perso-
nen zur Kenntnis zu bringen, die möglicherweise bereit sind,
diesbezügliche Unterstützung zu gewähren, und zu erwägen,
auf freiwilliger Basis und ohne Kosten für die Vereinten Na-
tionen die Dienste beigeordneter Sachverständiger bei der Er-
stellung der Studien zu finanzieren;  

11. spricht sich dafür aus, zur Erstellung der Studien die
Zusammenarbeit mit akademischen Institutionen zu verstär-
ken und auf das Praktikantenprogramm zurückzugreifen; 

12. ersucht den Generalsekretär, sich im Rahmen des
derzeitigen gebilligten Haushaltsplans auch künftig darum zu
bemühen, dass alle Fassungen des Repertory of Practice of
United Nations Organs möglichst rasch in elektronischer
Form zur Verfügung stehen;

13. unterstützt die Anstrengungen, die der Generalsekre-
tär unternimmt, um den Rückstand bei der Veröffentlichung
des Repertoire of the Practice of the Security Council zu be-
seitigen;

14. befürwortet die Entrichtung von Beiträgen an den
Treuhandfonds für die Aktualisierung des Repertoire of the
Practice of the Security Council;

15. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer einundsechzigsten Tagung einen Bericht über
das Repertory of Practice of United Nations Organs und das
Repertoire of the Practice of the Security Council vorzulegen;

16. ersucht den Generalsekretär außerdem, der General-
versammlung auf ihrer einundsechzigsten Tagung unter dem
Punkt "Bericht des Sonderausschusses für die Charta und die
Stärkung der Rolle der Vereinten Nationen" einen Bericht über
die Anwendung der Bestimmungen der Charta der Vereinten
Nationen betreffend die Gewährung von Hilfe an Drittstaaten,
die von der Anwendung von Sanktionen betroffen sind, vor-
zulegen;

17. beschließt, den Punkt "Bericht des Sonderausschus-
ses für die Charta und die Stärkung der Rolle der Vereinten Na-
tionen" in die vorläufige Tagesordnung ihrer einundsechzig-
sten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 60/24

Verabschiedet auf der 53. Plenarsitzung am 23. November 2005, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/60/520, Ziff. 8)37.

36 A/48/573-S/26705, A/49/356, A/50/60-S/1995/1, A/50/361, A/50/423,
A/51/317, A/52/308, A/53/312, A/54/383 und Add.1, A/55/295 und
Add.1, A/56/303, A/57/165 und Add.1, A/58/346, A/59/334 und
A/60/320.

37 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Bulgarien, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Kanada und
Zypern. 
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60/24. Bericht des Ausschusses für die Beziehungen zum
Gastland

Die Generalversammlung,

nach Behandlung des Berichts des Ausschusses für die Be-
ziehungen zum Gastland38,

unter Hinweis auf Artikel 105 der Charta der Vereinten
Nationen, das Übereinkommen über die Vorrechte und Immu-
nitäten der Vereinten Nationen39, das Abkommen zwischen
den Vereinten Nationen und den Vereinigten Staaten von
Amerika über den Amtssitz der Vereinten Nationen40 sowie die
Verantwortlichkeiten des Gastlandes,

sowie unter Hinweis darauf, dass der Ausschuss im Ein-
klang mit Ziffer 7 der Resolution 2819 (XXVI) der General-
versammlung vom 15. Dezember 1971 Fragen, die im Zusam-
menhang mit der Durchführung des Abkommens zwischen
den Vereinten Nationen und den Vereinigten Staaten von
Amerika über den Amtssitz der Vereinten Nationen auftreten,
prüfen und das Gastland diesbezüglich beraten soll,

in der Erwägung, dass die zuständigen Behörden des Gast-
landes auch weiterhin wirksame Maßnahmen ergreifen sollen,
um insbesondere alle Handlungen zu verhindern, welche die
Sicherheit der Vertretungen und ihres Personals beeinträchti-
gen,

1. schließt sich den Empfehlungen und Schlussfolge-
rungen in Ziffer 72 des Berichts des Ausschusses für die Be-
ziehungen zum Gastland38 an;

2. ist der Auffassung, dass die Aufrechterhaltung ange-
messener Bedingungen für ein normales Arbeiten der bei den
Vereinten Nationen akkreditierten Delegationen und Vertre-
tungen und die sehr wichtige Frage der Achtung ihrer Vorrech-
te und Immunitäten im Interesse der Vereinten Nationen und
aller Mitgliedstaaten liegen, und ersucht das Gastland, auch
künftig möglicherweise auftretende Probleme auf dem Ver-
handlungsweg zu lösen und alles Erforderliche zu tun, um jede
Störung der Tätigkeit der Vertretungen zu verhindern;

3. stellt fest, dass der Ausschuss auch weiterhin die
Durchführung des Programms für das Parken diplomatischer
Fahrzeuge41 überprüfen wird, mit dem Ziel, die Probleme zu
beheben, die einige Ständige Vertretungen diesbezüglich hat-
ten, und kontinuierlich sicherzustellen, dass es ordnungsge-
mäß auf faire, nichtdiskriminierende, wirksame und demzu-
folge völkerrechtskonforme Weise durchgeführt wird, und
dass er mit der Angelegenheit befasst bleiben wird;

4. dankt dem Gastland für seine Bemühungen und hofft,
dass die in den Ausschusssitzungen aufgeworfenen Probleme
auch künftig im Geiste der Zusammenarbeit und im Einklang
mit dem Völkerrecht gelöst werden;

5. stellt fest, dass einige der Reisebeschränkungen, die
das Gastland den Bediensteten bestimmter Vertretungen und
den Bediensteten des Sekretariats mit bestimmter Staatsange-
hörigkeit zu einem früheren Zeitpunkt auferlegt hatte, wäh-
rend des Berichtszeitraums aufgehoben wurden, ersucht das
Gastland, die Aufhebung der verbleibenden Reisebeschrän-
kungen zu erwägen, und nimmt in diesem Zusammenhang
Kenntnis von den im Bericht des Ausschusses wiedergegebe-
nen Standpunkten der betroffenen Staaten sowie von den
Standpunkten des Generalsekretärs und des Gastlandes;

6. stellt außerdem fest, dass der Ausschuss von dem
Gastland erwartet, dass es sich gemäß Artikel IV Abschnitt 11
des Abkommens zwischen den Vereinten Nationen und den
Vereinigten Staaten von Amerika über den Amtssitz der Ver-
einten Nationen40 verstärkt darum bemühen wird, die rechtzei-
tige Ausstellung von Sichtvermerken für die Einreise von Ver-
tretern der Mitgliedstaaten, die aus dienstlichen Gründen nach
New York reisen, zu gewährleisten, und stellt fest, dass der
Ausschuss von dem Gastland erwartet, dass es sich verstärkt
darum bemühen wird, einschließlich durch die Ausstellung
von Sichtvermerken, die Teilnahme von Vertretern der Mit-
gliedstaaten an anderen Tagungen der Vereinten Nationen
nach Bedarf zu erleichtern;

7. stellt ferner fest, dass mehrere Delegationen um eine
Verkürzung der von dem Gastland angewandten Frist für die
Ausstellung von Sichtvermerken für die Einreise von Vertre-
tern der Mitgliedstaaten ersucht haben, da diese Frist die volle
Teilnahme von Mitgliedstaaten an den Tagungen der Verein-
ten Nationen erschwert;

8. ersucht den Generalsekretär, sich weiter aktiv mit al-
len Aspekten der Beziehungen der Vereinten Nationen zum
Gastland zu befassen;

9. ersucht den Ausschuss, seine Arbeit in Übereinstim-
mung mit Resolution 2819 (XXVI) der Generalversammlung
fortzusetzen;

10. beschließt, den Punkt "Bericht des Ausschusses für
die Beziehungen zum Gastland" in die vorläufige Tagesord-
nung ihrer einundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 60/25

Verabschiedet auf der 53. Plenarsitzung am 23. November 2005, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/60/521, Ziff. 7)42.

60/25. Gewährung des Beobachterstatus in der General-
versammlung an die Lateinamerikanische Inte-
grationsvereinigung

Die Generalversammlung,

in dem Wunsche, die Zusammenarbeit zwischen den Ver-
einten Nationen und der Lateinamerikanischen Integrations-
vereinigung zu fördern,

38 Official Records of the General Assembly, Sixtieth Session, Supplement
No. 26 (A/60/26).
39 Resolution 22 A (I). Deutsche Übersetzung: dBGBl. 1980 II S. 941;
LGBl. 1993 Nr. 66; öBGBl. Nr. 126/1957.
40 Siehe Resolution 169 (II).
41 A/AC.154/355, Anlage.

42 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Argentinien, Bolivien, Brasilien, Chile, Ecuador,
Kolumbien, Kuba, Mexiko, Paraguay, Peru, Uruguay und Venezuela
(Bolivarische Republik). 
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